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Neues ORF-Gebührenmodell ab 2024: Wer
bezahlt, wieviel und warum

Ab dem Jahr 2024 tritt die neue ORF-Gebühr in Kraft. Sie gilt für
jeden Haushalt in Österreich, es sei denn, man ist von den
Gebühren befreit. Je nach Bundesland belaufen sich die Gebühren
auf monatlich zwischen 15,30 und 20,30 Euro.

Die jährliche Zahlungserinnerung gibt es nicht mehr nur für ORF-Nutzer:
Jeder österreichische Haushalt muss die neue Gebühr entrichten, mit
Ausnahme der bereits bestehenden Befreiungsgruppen. Die Höhe der
Gebühr variiert je nach Bundesland und kann für GIS-Zahler sogar
niedriger ausfallen. Wer die Gebühr nicht zahlt, muss mit Sanktionen
durch ein Inkasso-Büro rechnen.

Was ändert sich für GIS-Zahler?

Für Haushalte, die bereits die GIS-Gebühr zahlen, ändert sich wenig.
Die Höhe der neuen Gebühr kann sogar geringer ausfallen als die
bisherige. Bei Nichtzahlung wird jedoch ein Inkasso-Büro beauftragt und
die Kosten hierfür müssen ebenfalls vom Zahler getragen werden.

Die neue ORF-Gebühr: Wie hoch ist sie?

Die Höhe der Gebühr hängt vom Bundesland ab. In fünf Bundesländern,
Vorarlberg, Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg (vorerst nur für
2024) und Wien, beträgt die Gebühr im Jahr 2024 "nur" 15,30 Euro pro
Monat. In Tirol werden es 18,56 Euro, in Kärnten 19,48 Euro, in der
Steiermark 20,09 Euro und im Burgenland 20,30 Euro pro Monat. Wer
muss die Gebühr zahlen? Grundsätzlich jeder, aber es gibt einige
Ausnahmen.

Wer ist von der Gebührenpflicht ausgenommen?

Die neue Gebühr tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Die Zahlungsweise
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ändert sich für bestehende GIS-Zahler nicht. Wer noch nicht
angemeldet ist, sollte dies online tun, um zusätzlichen Gebühren sollte
zu vermeiden. Die Gebühr muss innerhalb der ersten 14 Tage des
neuen Jahres entrichtet werden.

Welche Auswirkungen hat die neue ORF-Abgabe?

Für bereits GIS-bezahlende Haushalte verändern sich nur wenige Dinge
und die meisten zahlen sogar weniger als vorher. Haushalte, die zuvor
noch keine GIS-Abgabe gezahlt haben und nicht befreit sind, müssen
ab 2024 eine zusätzliche Gebühr zwischen 15,30 und 20,30 Euro pro
Monat einkalkulieren.

Bei Befreiung von der Gebühr aufgrund bestimmter Umstände,
beispielsweise durch den Bezug bestimmter Sozialleistungen, besteht
kein Bedarf für einen neuen Antrag. Die Gebührenbefreiung gilt dann
sowohl für den ORF-Beitrag als auch für die Landesabgabe.

Wie lange hat man Zeit, die ORF-Gebühr zu bezahlen?

Die Gebühr muss innerhalb der ersten 14 Tage nach Erhalt der
Zahlungsaufforderung beglichen werden. Bei Nichteinhaltung this Frist
wird eine Strafe in Höhe der jährlichen ORF-Gebühr fällig.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Erstellt mit Regionaljournal.at Seite 2 von 2

http://www.tcpdf.org

